
EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

der Schweizer Soziologe Jean Ziegler, 
der von 2000 bis 2008 UNO-Sonderbe-
richterstatter für das Recht auf Nahrung 
war, ist am 10. Juni 2026 im Alter von 
92 Jahren gestorben. Unseren Verein 
Business Crime Control hat er seit des-
sen Anfängen unterstützt, war Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirats und 
Mitherausgeber der früheren Printaus-
gabe von BIG Business Crime. 

In dem 1990 erschienenen Bestseller 
„Die Schweiz wäscht weißer“ prangerte 
Jean Ziegler sein Land als „Finanzdreh-
scheibe des internationalen Verbre-
chens“ an. Schweizer Banken sicherten 
auf geheimen Konten die Milliardenver-
mögen von Steuerflüchtlingen, Diktato-
ren, Waffenhändlern und Drogenbaronen 
ab. Seine investigative publizistische 
Tätigkeit brachte Ziegler unter anderem 
eine Anzeige wegen Landesverrats ein.

Unermüdlich kritisierte er die Globalisie-
rung unter kapitalistischen Vorzeichen, 
die er „kannibalisch“ nannte. Der Kon-
trast zwischen dem exorbitanten, stets 
wachsenden, ob legal oder illegal er-
worbenen Reichtum auf der einen Seite 
und menschenunwürdigen Zuständen, 
Armut und Hunger auf der anderen Seite 
war sein Lebensthema. Vor allem auch, 
was dafür getan werden kann, dass die-
se Verhältnisse nicht so bleiben wie sie 
sind. Im letzten Jahr veröffentlichte er 
quasi als Vermächtnis: „Trotz alledem. 
Warum ich die Hoffnung auf eine besse-
re Welt nicht aufgebe“. Im Klappentext 
des Buches heißt es:

„In einer Zeit, die von verheerenden 
Kriegen in Gaza und der Ukraine, von 
einer drohenden Klimakatastrophe, von 
Flüchtlingselend und dem Erstarken au-
toritärer Regime geprägt ist, erinnert 
Jean Ziegler daran, dass im globalen 
Süden seit Jahrzehnten ein Vernich-
tungskrieg gegen die Schwächsten der 
Menschheit wütet... Heute besitzen 50 
Einzelpersonen so viel wie die abge-
hängte Hälfte der Menschheit, erwirt-
schaften die 500 größten transkontinen-
talen Unternehmen mehr als die Hälfte 
des Bruttoweltprodukts... Die Hoffnung 
jedenfalls lässt sich nicht unterdrücken, 
dass sich doch noch eine planetarische 
Zivilgesellschaft entwickelt, in der die 
Menschenrechte und das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker gewahrt und 
Gerechtigkeit und Solidarität mit den 
Armen und Schwachen geübt wird.“

Mit den besten Grüßen

Redaktion BIG Business Crime
Beilage zu Nr. 3/2026 von STICHWORT BAYER

Geld. Macht. 
Verbrechen

In der Ausgabe 4/2016 von BIG Business 
Crime brachten wir ein Interview mit Fabio 
De Masi, damals Abgeordneter für die 

Linkspartei im Europaparlament. Es ging 
um den Furore machenden Skandal um 
Steuerhinterziehungen im großen Stil über 
eine in Panama ansässige Anwaltskanzlei 
(„Panama Papers“). Das Parlament hatte 
dazu einen Untersuchungsausschuss einge-
setzt, dem De Masi angehörte. Unser Re-
dakteur Gerd Bedszent stellte ihm die Fra-
ge, ob es Versuche gebe, das Steuerrecht 
europaweit anzugleichen und die Existenz 
von Steueroasen wenigstens innerhalb der 
Europäischen Union zu unterbinden.

De Masi anwortete: „Hierzu gibt es bisher 
nur Lippenbekenntnisse. Die halbe EU ist 
schließlich eine Steueroase. Angefangen 
bei Luxemburg, das unter dem heutigen 
Kommissionspräsidenten Juncker zur ers-
ten Adresse von Vermögen und Unterneh-
mensgewinnen aus dem Ausland wurde, 
bis hin zu den Niederlanden, die unter Euro-
gruppenchef Dijsselbloem als Finanzminis-
ter ein offenes Scheunentor für Finanzströ-
me aus der EU in Steueroasen sind, oder 
Irland, das erst kürzlich für seine Deals mit 
US-Multis in der Presse war, welche, wie 
zum Beispiel Apple, dort quasi gar keine 
Steuern auf Auslandsprofite zahlen. Alle 
diese Staaten blockieren echte Fortschritte 
gegen Steuerdumping – wie übrigens auch 
Bundesfinanzminister Schäuble, der sich 
seit Jahren gegen Transparenz bei Konzer-
nen wehrt, um die im Ausland erwirtschaf-
teten Profite der deutschen Exportindustrie 
zu schützen. Auch im Bereich der Geldwä-
schebekämpfung hinken wir weit hinterher. 
Im Schattenfinanzindex des Netzwerks 
Steuergerechtigkeit, der die Intransparenz 
und Wichtigkeit von Finanzplätzen weltweit 
vergleicht, liegt Deutschland sogar vor 
Panama.“

Seitdem hat sich De Masi als Bundestags-
abgeordneter (2017-2021) vor allem durch 
seine Tätigkeit im Wirecard-Untersuchungs-
ausschuss und durch seine kritischen Inter-
ventionen im Cum-Ex-Skandal einen Namen 
als unbestechlicher Aufklärer gemacht. Seit 
2024 ist er wieder Abgeordneter des Europa- 
parlaments, nun für das BSW. Seine Erfah-
rungen als „Finanzdetektiv“ – so bezeichnet 
er sich selbst – beschreibt er in dem gerade 
im Rowohlt Verlag erschienenen Buch: „Geld. 
Macht. Verbrechen: Von Finanzskandalen, 
Wirtschaftskriminellen und Geheimagenten“.

Business Crime Control hat ihn als Referent 
zu seiner diesjährigen Fachtagung eingela-
den, die im Herbst stattfinden wird. Näheres 
zu Termin und Ort siehe die Homepage des 
Vereins: www.businesscrime.de.



Ist Deutschland bei der  
Vermögensabschöpfung 

gut aufgestellt?
von Norbert Neumann

In der Bekämpfung der Organisierten Kri-
minalität hat die Vermögensabschöpfung 
einen zentralen Stellenwert, gemäß der 

Maxime, dass sich Straftaten nicht lohnen 
dürfen. Damit eine Vermögensabschöp-
fung erfolgen kann, ist ein rechtlicher 
Rahmen und eine ausreichende personel-
le Ausstattung der Justiz- und Polizeibe-
hörden erforderlich. Ein weiterer Punkt ist 
eine effektive Aufsichtsstruktur. In der Be-
wertung der Financial Action Task Force 
(FATF) in ihrem Bericht von August 2022 
wurde Deutschland einer umfassenden 
Prüfung unterzogen und in die Kategorie 
„Enhanced Follow-Up“ eingestuft. Dies be-
deutet, dass regelmäßig über Fortschrit-
te berichtet werden muss. Kritische Punk-
te sind die zersplitterte Aufsichtsstruktur 
mit über 300 verschiedenen Aufsichtsbe-
hörden für den Nichtfinanzsektor, was die 
Koordination erschwert. Nach der FATF 
war 2022 noch nicht abzusehen, ob die 
deutschen Reformbemühungen die Geld-
wäschebekämpfung verbessern. Dazu 
zählte ursprünglich die Gründung eines 
Bundesfinanzkriminalamts, welches die 
Ermittlungen zentralisieren und effizien-
ter gestalten soll, als auch die personel-
le Aufstockung der Financial Intelligence 
Unit (FIU) sowie die Verbesserung des 
Transparenzregisters. Allerdings wurde 
das Vorhaben einer zentralen Behörde 
zur Bekämpfung der Finanzkriminalität 
mittlerweile von der amtierenden Regie-
rung verworfen. Stattdessen soll der Zoll 
nun gemäß des geplanten Zollfinanzge-
rechtigkeitsgesetzes (ZFG) u.a. mehr 
Befugnisse bei der Vermögensabschöp-
fung erhalten.

Aufgrund der sich permanent ändernden 
Gegebenheiten in der illegalen Ökonomie 
und der Techniken der Geldwäsche sind 
Anpassungen des rechtlichen und techni-
schen Rahmenwerks erforderlich. Zuletzt 
hat die hessische Landesregierung ein 
nach eigener Aussage europaweit ein-
maliges Projekt finalisiert, das es nach 
Angaben der Projektpartner ermöglicht, 

„Geldflüsse über mehrere Banken hinweg 
automatisiert zu rekonstruieren, um da-
mit die Netzwerke aufzudecken, in denen 
Geldwäsche erfolgt“. Vorausgegangen 
waren mehrere Rügen der Finanzauf-
sicht Bafin wegen Defiziten bei der Be-
kämpfung der Geldwäsche durch hiesige 
Finanzinstitute. Bei der öffentlichen Prä-
sentation des Projekts wurde der Scha-
den von Geldwäsche und Finanzbetrug in 
der EU für das Jahr 2021 mit 133 Mrd. 
EUR angegeben. Um solche Aktivitäten 
zu unterbinden, verpflichten deutsche 
und europäische Vorschriften die Banken 
zur Überwachung von Finanztransaktio-
nen auf Geldwäscheverdacht. Allerdings 
dürfen diese aufgrund von Datenschutz-
bestimmungen Transaktionsdaten nicht 
direkt austauschen, was die Entdeckung 
von kriminellen Aktivitäten erschwert. 
Auskunftsersuchen ermöglichen einen 
begrenzten Informationsaustausch zwi-
schen Finanzinstituten, aber der bishe-
rige manuelle Prozess ist kostspielig 
und zeitaufwendig. Das im Rahmen des 
Projekts entwickelte Tool „safeAML“ soll 
den Informationsaustausch verbessern. 
Da allerdings bislang nur Commerzbank, 
Deutsche Bank und N26 daran teilneh-
men, dürfte der Effekt auf die Verhin-
derung von Geldwäsche im deutschen 
Finanzsystem eher gering sein.

Europol zufolge liegen derzeit keine voll-
ständig verlässlichen Daten über illegale 
Erträge aus schwerer und organisierter 
Kriminalität in der EU vor.  Trotz der da-
her gebotenen Vorsicht bei Schätzungen 
des Anteils der beschlagnahmten ille-
galen Erträge geht Europol davon aus, 
dass die beschlagnahmten illegalen Ver-
mögenswerte lediglich 2,2 bis 4,4 Pro-
zent der gesamten illegalen Einnahmen 
ausmachen und somit der Großteil der 
illegalen Erträge in den Händen der orga-
nisierten Kriminalität verbleibt. Allein die 
jährlichen Gewinne von neun kriminellen 
Märkten in der EU werden zwischen 92 
und 188 Milliarden EUR geschätzt.  Die 

Summe der Vermögenswerte, welche 
die Strafverfolgungsbehörden kriminellen 
Netzwerken entziehen können, liegt Euro-
pol zufolge immer noch unter 2 Prozent 
der jährlichen Erträge aus der Organisier-
ten Kriminalität [1]. 

Nach dem jüngsten Lagebericht zur Or-
ganisierten Kriminalität des Bundeskrimi-
nalamts (BKA) für das Jahr 2024 wurden 
lediglich kriminelle Erträge in Höhe von 
799 Mio EUR (2023: 1.034 Mio EUR) 
festgestellt und vorläufige gesicherte Ver-
mögenswerte von 94 Mio EUR (2023: 83 
Mio EUR) aufgeführt [2]. Im Bericht wird 
zur Geldwäsche wie folgt ausgeführt: „Zu 
welchem Anteil inkriminierte Gelder in 
Deutschland gewaschen werden, ist nicht 
eindeutig bekannt. Verlässliche Methoden 
zur Quantifizierung des Phänomens be-
stehen bislang nicht, sodass das Volumen 
der Geldwäsche, ähnlich wie die Höhe der 
Umsätze der OK, bislang nur geschätzt 
werden kann.“ Und weiter: „Die Finanz-
ströme zu verfolgen und die illegale Her-
kunft der Gelder beweiskräftig zu belegen 
erfordert oft große Anstrengungen der 
Strafverfolgungsbehörden.“ Laut der Sta-
tistik des Zolls wurden in 2024 von 156 
geführten Verfahren nur vier wegen Geld-
wäsche geführt. Im Jahresbericht gibt 
es keine weiteren Informationen zu dem 
Volumen der Geldwäsche. Angesichts der 
Dimensionen der illegalen Ökonomie sind 
diese Zahlen erschreckend niedrig.

Daher ist sehr erstaunlich, in dem im 
Frühjahr 2024 fertig gestellten Bericht 
der von der Justizministerkonferenz der 
Bundesländer eingesetzten Arbeitsgrup-
pe „Optimierung des Rechts der Vermö-
gensabschöpfung“ zu lesen, dass die An-
erkennung der Vermögensabschöpfung 
als gleichwertige Aufgabe der Strafjustiz 
gefordert wird: „Auch 50 Jahre nach ihrer 
erstmaligen gesetzlichen Regelung ist 
die Vermögensabschöpfung häufig noch 
eine Aufgabe, der sich die Strafjustiz 
nur ‚sekundär‘ annimmt, soweit sie dafür 
‚Zeit hat‘ oder es ‚unumgänglich‘ ist.“ Die 
von Bremen initiierte und von der Gene-
ralstaatsanwaltschaft Bremen geleitete 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe umfasst rund 
100 Teilnehmende aus der juristischen 
Praxis. In ihrem Bericht werden konkre-
te Gesetzesänderungen vorgeschlagen. 
Laut Pressemitteilung der Bremer Sena-
torin für Justiz und Verfassung Schilling 
vom 6. Juni 2024 soll die Arbeitsgruppe 
verstetigt werden, „um fortlaufend Ge-
setzeslücken zu identifizieren und dem 
Gesetzgeber so praktische Hinweise zu 



geben, wie man kriminell erlangtes Ver-
mögen besser abschöpfen kann.“

Allerdings konnte in dem Bericht die neue 
EU-Richtlinie betreffend „asset recovery 
and confiscation“ aus zeitlichen Gründen 
nicht mehr umfassend berücksichtigt 
werden; insoweit besteht weiterer Klä-
rungs- und Abstimmungsbedarf, der von 
dem vorgeschlagenen „Fachgremium“ 
übernommen werden könnte. Nicht im 
Aufgabenbereich der Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe liegt das sehr umfassende 
und von Vorgaben der Europäischen Uni-
on geprägte Thema der Erfassung statis-
tischer Daten zu vermögensabschöpfen-
den Maßnahmen. Im Bericht wird auch 
bemängelt, dass die Vermögensabschöp-
fung nicht selten hinter der vermeintlich 
„primären“ oder „vorrangigen“ Aufgabe 
der Strafverfolgungsbehörden zurück-
tritt, nämlich der Aufklärung der Straftat 
und Verfolgung der Beschuldigten [3].

Der am 15. Mai 2025 auf der Titelseite 
der Saarbrücker Zeitung erschienene 
Artikel von Christoph Schreiner mit der 
Schlagzeile „Straftäter schulden dem 
Saarland Millionen aus illegalen Gewin-
nen“ scheint dieses Manko zu bestä-
tigen. Darin geht es vor allem um die 
Forderung der CDU-Opposition im saar-
ländischen Landtag, eine eigene Abtei-
lung der Staatsanwaltschaft einzusetzen, 
um kriminell erlangtes Vermögen für die 
Staatskasse zurückzuholen. Es ist die 
Rede von rund 27,5 Millionen EUR, die 
„angesichts gravierender Vollzugsdefizi-
te“ seit 2020 nicht von den Straftätern 
eingezogen werden konnten. Darüber, 
wie die Situation in den anderen 15 Bun-
desländer aussieht, gibt es keine öffent-
lich zugänglichen Informationen.

2023 hatte der Deutsche Richterbund 
(DRB) kritisiert, dass die Geldwäschebe-
kämpfung in Deutschland nicht effektiv 
genug sei. Geschäftsführer Sven Rebehn 
forderte „deutlich mehr spezialisierte 
Finanzermittler und bundesweit eini-
ge Hundert zusätzliche Staatsanwälte, 
Rechtspfleger und Richter“ einzustellen. 
Die zusätzlichen Kosten für weiteres Per-
sonal seien kein Gegenargument: „Das 
Geld für zusätzliche Strafverfolger wäre 
angesichts von geschätzten 100 Milliar-
den Euro, die in Deutschland jedes Jahr 
unentdeckt reingewaschen werden, gut 
und gewinnbringend investiert“ [4]. Nach 
einer Umfrage der vom Deutschen Rich-
terbund (DRB) herausgegebenen Deut-
sche Richterzeitung hat die Strafjustiz in 
den Jahren 2022 bis 2024 kriminell er-

langtes Vermögen im Wert von etwa 1,5 
Milliarden Euro eingezogen.

Im Bericht zur Vermögensabschöpfung 
wird ein „dringend gesetzgeberischer Op-
timierungsbedarf“ angemahnt. Dieser Be-
darf entsteht aufgrund der erforderlichen 
Umsetzung der EU-Richtlinie über die 
Abschöpfung und Einziehung von Vermö-
genswerten. Am 24. April 2024 hat der 
europäische Gesetzgeber diese Richtlinie 
verabschiedet, mit der Mindestvorschrif-
ten für das Aufspüren, die Ermittlung, Si-
cherstellung, Einziehung und Verwaltung 
von Vermögensgegenständen im Rahmen 
von Verfahren in Strafsachen statuiert 
werden. Die Richtlinie ist am 22. Mai 
2024 in Kraft getreten. Nun haben die 
Mitgliedstaaten bis zum 23. November 
2026 Zeit, die in der Richtlinie festgeleg-
ten Mindestanforderungen in ihr jeweili-
ges nationales Recht umzusetzen, sofern 
Anpassungsbedarf identifiziert wird. Bis 
zum 24. Mai 2027 müssen die Mitglied-
staaten darüber hinaus eine nationale 
Strategie für die Vermögensabschöpfung 
annehmen, die danach regelmäßig in Ab-
ständen von höchstens fünf Jahren aktu-
alisiert werden muss. Neben den nationa-
len Prioritäten sollen darin unter anderem 
auch die Aufgaben und Zuständigkeiten 
der zuständigen Behörden, Ressourcen 
und Schulungen abgedeckt werden. 

Zudem ist vorgesehen, dass die Mit-
gliedstaaten eine effiziente Verwaltung 
der Vermögensgegenstände, die Ge-
genstand einer Sicherstellungs- oder 
Einziehungsanordnung sind oder sein 
können, gewährleisten. Auf nationaler 
Ebene soll mindestens eine sogenannte 
Vermögensverwaltungsstelle eingerich-
tet werden, die sich bis zur Veräußerung 
der endgültig eingezogenen Vermögens-
gegenstände um deren Verwaltung küm-
mert. Sie soll nicht nur eng mit den für 
das Aufspüren und Ermitteln zuständigen 
Behörden sondern auch mit den auslän-
dischen Vermögensverwaltungsstellen 
zusammenarbeiten [5]. Augenscheinlich 
hat die EU-Kommission ausgemacht, 
dass die Vermögensabschöpfung nicht in 
allen Mitgliedstaaten optimal aufgestellt 
ist und dass auch der diesbezügliche 
Informationsaustausch zwischen den Mit-
gliedsstaaten verbessert werden muss. 
Auffallend ist aber, dass die Mitglieds-
staaten zu einer Verwendung von einge-
zogenem Vermögen für soziale Zwecke 
(„social reuse“) nicht verpflichtet sondern 
nur ermutigt werden [6]. Bei Einziehung 
aufgrund von Sanktionsstraftaten sollen 

die Mitgliedstaaten die Vermögensgegen-
stände auch zugunsten von Staaten (wie 
etwa der Ukraine) verwenden dürfen, de-
ren Situation Anlass für die Sanktionsver-
hängung war [7]. In seiner Stellungnahme 
vom 12. April 2026 zum Referentenent-
wurf des ZFG hat mafianeindanke e.V. 
konsequenterweise gefordert, eine sozi-
ale Wiederverwendung eingezogener Gü-
ter (wie u.a. in Italien, Niederlande, Spani-
en) in das Gesetz zu schreiben.

Um auf die Ausgangsfrage zurückzu-
kommen, ob Deutschland bei der Ver-
mögensabschöpfung gut aufgestellt ist, 
muss man pessimistisch konstatieren, 
dass zwar ein sehr komplexes rechtli-
ches Rahmenwerk vorliegt, das nicht 
zuletzt durch das geplante ZFG weiter 
optimiert werden soll, die illegale Öko-
nomie mit ihren Akteuren jedoch kaum 
in ihrem Funktionieren eingeschränkt 
werden wird. Es ist vorerst nicht davon 
auszugehen, dass die Zahl der beschlag-
nahmten illegal erlangten Vermögenswer-
te signifikant steigen wird. Die Zahl der 
von den FIUs und anderen Behörden in 
der EU erstellten Analyseberichte geht 
jährlich in die Hunderttausende. Allein in 
Deutschland wurden von der FIU im Jahr 
2024 87.731 Analyseberichte abgege-
ben, ein Anstieg von acht Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Ebenso betrifft dies 
die Zahl der nach den Geldwäschege-
setzen erforderlichen Verdachtsmeldun-
gen des Finanz- und Nichtfinanzsektors. 
Allein in Deutschland wurden der FIU zu-
folge 2024 265.708 Meldungen nach § 
43 Abs. 1 Geldwäschegesetz erstattet. 
Der Rückgang von der Höchstzahl von 
337.186 Verdachtsmeldungen im Jahr 
2022 wird von der FIU damit begründet, 
dass in Abstimmung mit der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) unter Beteiligung des Experten- 
stabs der Anti Financial Crime Alliance 
(AFCA) ein „Eckpunktepapier zur Bestim-
mung von Sachverhalten, die grundsätz-
lich keine Meldepflicht nach § 43 Absatz 
1 GwG auslösen“ entwickelt wurde [8]. 
Es gab im selben Jahr 41.821 staatsan-
waltschaftliche Rückmeldungen [9]. An-
gesichts dieser Zahlen und des Experten-
wissens in den speziellen Arbeitsgruppen 
der Behörden, die für die Bekämpfung 
der Finanzkriminalität zuständig sind, 
dürfte man meinen, dass das Ausmaß 
der illegalen Ökonomie, ihrer Strukturen 
und Akteure weitestgehend bekannt sein 
sollte. Ansonsten wären auch die Schät-
zungen ihres Ausmaßes fraglich.



Wo bitte geht’s hier 
zum Frieden?

Ein Vorschlag zur Güte für die 
Ukraine und Gesamteuropa

von Gerd Bauz

Zudem ist das administrative Disposi-
tiv zur Vermögensbeschlagnahmung in 
Deutschland etwa im Vergleich zu Italien 
unterentwickelt. Auch findet in Deutsch-
land keine wissenschaftliche Evaluierung 
der Maßnahmen der Vermögensbe-
schlagnahmung und der anschließenden 
Verwendung der Vermögenswerte statt. 
Zwar ist Deutschland – auch aufgrund 
EU-rechtlicher Vorgaben – rechtlich zuneh-
mend besser gewappnet, allerdings zeigt 
insbesondere die Kritik des Deutschen 
Richterbundes die mangelhafte personel-
le und sachliche Ausstattung im Rahmen 
der Strafverfolgung und -vollziehung auf. 
Zudem mangelt es in vieler Hinsicht bei 
den verantwortlichen Stellen zwar nicht 
unbedingt an einem angemessenen Pro-
blembewusstsein, aber die Ausstattung 
mit den erforderlichen Ressourcen findet 
bislang nicht statt. Zu Recht kritisiert die 
Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 
in ihrer Stellungnahme vom 31. März 
2026 zum ZFG-Entwurf die Annahme des 
Gesetzgebers, „dass die vorgesehenen 
Maßnahmen weitgehend aufwandsneutral 
umgesetzt werden können“.

Auf die Ausgangsfrage kann also geant-
wortet werden, dass Deutschland im Be-
reich der Vermögensabschöpfung ange-
sichts der riesigen Diskrepanz zwischen 
den sichergestellten illegalen Vermögens-
werten und des geschätzten Ausmaßes 
der Geldwäsche nicht gut genug aufge-
stellt ist. Die illegale Ökonomie mit ihren 
unzähligen Sektoren wird daher wohl wei-
ter florieren, was der Maxime der Straf-
verfolgungsbehörden, wonach sich Straf-
taten nicht lohnen dürfen, Hohn spricht.
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Was für den BVB-Fußballer Adi 
Preissler galt: „…entscheidend 
is auf’m Platz“, gilt umso mehr 

für diejenigen Friedenskräfte, die der 
Ukraine aus dem Krieg heraushelfen wol-
len. Bereits am 2. März 2022, zehn Tage 
nach dem russischen Angriff, fordert die 
Generalversammlung der Vereinten Nati-
onen „nachdrücklich die sofortige friedli-
che Beilegung des Konflikts zwischen der 
Russischen Föderation und der Ukraine 
durch politischen Dialog, Verhandlungen, 
Vermittlung und andere friedliche Mittel“. 

Das hat die Bundesregierung mitbeschlos-
sen – aber bis heute nichts dazu beige-
tragen. Bis heute versteckt sie sich hin-
ter der Behauptung: „Russland will nicht 
verhandeln.“ Woher will die Regierung das 
wissen, wenn sie keine Vorschläge macht, 
mit denen sie die Gegenseite prüfen kann?

Hier ein Vorschlag, der als ein Szenario 
verstanden werden will. Die Szenario-Me-
thode bedeutet, mehrere Trends aufzuzei-
gen, um den möglichst besten Weg in eine 
erwünschte Zukunft zu finden; in diesem 
Sinne hier eine mögliche Positiv-Variante. 
In der Sache geht es um den heiklen Über-
gang vom Krieg zu Verhandlungen, hin zu 
einem konsensualen Ergebnis, in eine be-
friedete neue Konstellation.

Drei methodische Überlegungen 
zu: Wie geht Verhandeln?

A) Wenn die andere Seite blockt – 
es immer wieder versuchen!

Umso mehr gilt es zuzugreifen, wenn die 
andere Seite Gesprächsbereitschaft si-
gnalisiert, wie am 9. Mai 2026 der rus-
sische Präsident mit seinem Vorschlag, 
Gerhard Schröder als Vermittler hinzuzu-
ziehen. Oder eine andere Person.

Axel Fersen vom Erhard-Eppler-Kreis 
schreibt dazu: „Es lohnt sich, ehrlich zu 

sein über die wirkliche Front. Es gibt eine 
einflussreiche Schicht in westeuropäi-
schen Leitmedien und Parlamenten, die 
nicht trotz, sondern wegen der Verluste 
am Krieg festhält. Die Logik dieser Posi-
tion: Russland muss militärisch und öko-
nomisch so geschwächt werden, dass 
es als geopolitischer Akteur dauerhaft 
erledigt ist. Diese Position ist intellektuell 
konsistent – sie ist nur keine Friedens-
position. Sie ist eine Kriegsposition. Wer 
sie vertritt, soll das offen sagen, statt sie 
als „realistische Verhandlungsskepsis” 
zu kostümieren… Friedensverhandlun-
gen entstehen nicht zwischen Sympathi-
schen, sondern zwischen Feinden. Wer 
einen Gesprächskanal nur deshalb ver-
wirft, weil ihn die Gegenseite vorgeschla-
gen hat, hat Diplomatie mit Stimmungs-
politik verwechselt.

Die Frage ist nicht, ob Schröder ein 
idealer Vermittler ist. Idealvermittler 
existieren nicht. Die Frage ist, ob er ein 
nutzbarer ist. Die Antwort liegt offen vor 
uns: Russland akzeptiert ihn. Die Ukraine 
hat ihn 2022 selbst angefragt. Er kennt 
deutsche Interessen aus seiner Kanzler-
schaft. UN-Mediationsprinzipien stützen 
den pragmatischen Zugang. Trump ver-
handelt ohnehin schon – die Frage ist nur, 
ob Europa dabei am Tisch sitzt oder auf 
der Speisekarte steht. 

Hier liegt der entscheidende Punkt, an 
dem die Verhandlungs-Verweigerer beim 
Wort genommen werden müssen: Was ist 
eigentlich ihr Vorschlag?

B) Ernsthafte Verhandlungen 
brauchen die Einheit von Prozess 
und Substanz

Nur wenn beides sachlich aufeinander 
bezogen und gemeinsam abgestimmt 
ist, besteht eine Aussicht auf Erfolg, weil 
es Verbindlichkeit zwischen den Verhand-



lungs-Partnern herstellt und Sicherheit 
gibt, Vertrauen aufbaut, dass keine Seite 
unterwegs so leicht ausbüxt und: Dass 
die eigenen Interessen ins Verhandlungs-
tableau aufgenommen werden. 

Es geht also immer um ein Paket: In wel-
cher Schrittfolge wollen wir raus aus dem 
Krieg und was wollen wir regeln, dem wir 
beide zustimmen können. Üblicherweise 
verständigt man sich auf eine Absichts-
erklärung oder Grundsatzvereinbarung, 
einen schriftlich fixierten Letter of Intent. 
Die am 23. Dezember 2025 vom ukraini-
schen Präsidenten formulierten 20 Punkte 
können der Entwurf dazu werden.

Interessant zu beobachten war das bishe-
rige Vermeidungsspiel der Kriegsparteien 
mit dem Trennen und Gegeneinanderaus-
spielen der beiden Teile. Jahrelang wurde 
der Friedensbewegung vorgehalten: Wer 
Waffenstillstand einfordert, spielt doch 
nur Russland in die Hände, denn die Feu-
erpause würde als Verschnaufpause für 
den nächsten Vorstoß genutzt. Jetzt ist 
es genau umgekehrt: Russland sagt nein 
zum Waffenstillstand, wenn und solange 
die zweite Seite der Medaille, also der 
Umriss künftiger Vereinbarungen, nicht 
skizziert ist. Wer’s ernst meint, bietet bei-
des zusammen

C) Von Russland mutig viel verlan-
gen, aber auch viel anbieten.

So heranzugehen, atmet den Wunsch 
nach Lösung und Ergebnis.

Dem Gegner die Verhandlungsbereitschaft 
abzusprechen, selber weiter militärisch 
zuzulegen und sich an Maximalforderun-
gen zu klammern – das macht eine Seite, 
die am Krieg festhalten will. Womit wir wie-
der bei der Bundesregierung sind. Arme 
Ukraine, tragischer Präsident Selenskyj.

Ein Substanz-Vorschlag  
mit 12 Elementen

1. Russland hat die seit dem 24. Februar 
2022 eroberten Gebiete komplett zu räu-
men, einschließlich Donezk und Lugansk.

Das ist tatsächlich viel verlangt – von 
Russland, das aktuell keine militärische 
Veranlassung hat, sich zurückzuziehen. 
Viele Beobachter halten dies deshalb 
auch für ziemlich ausgeschlossen. Doch 
Vorschlag zwei lautet:

2. Die Ukraine rückt in diese Gebiete 
nicht ein.

Dieser Vorschlag wird bisher kaum ge-
macht, leider. Denn so würde von beiden 
viel verlangt, Russland und der Ukraine. 

Die Ukraine würde die Abtretung von Do-
nezk und Lugansk de facto akzeptieren, 
hätte ihre Souveränität aber bewahrt und 
anerkannt bekommen. Allerdings mit 
zehn bis 15 Prozent weniger Territorium. 
Eine mögliche weitere Verschlechterung 
ihrer militärischen Lage wäre abgewen-
det, das Sterben, das Leiden und die 
Zerstörung hätten ein Ende, die Geflüch-
teten könnten heimkommen, die Familien 
kämen wieder zusammen, der Aufbau 
könnte beginnen usw.

Perspektivisch würde ein vereinbartes, 
gesichertes „Dazwischen“ geschaffen, 
das zu einem neutralen Raum zwischen 
Nato und Russland entwickelt werden 
kann – statt eines neuen digital-militäri-
schen Eisernen Vorhangs mit permanen-
ter Spannung, Aufrüstung, Kriegsgefahr.

3. Die Gebiete verwalten sich für Jah-
re selbst unter einem „Hohen Repräsen-
tanten“ der UN à la Bosnien-Herzegowina.

Was nicht mit Gewalt entschieden werden 
kann, wird mit der Zeit gelöst.

Diese Zwischenlösung streckt und ent-
schärft damit den heftigsten Konflikt-Ge-
gensatz: die territoriale Frage. Denn beide 
Länder beharren verfassungsrechtlich auf 
dem Besitz der Gebiete, wenn auch mit 
unterschiedlicher Rechtsgrundlage.

Zugleich wird auf die innerukrainische Kon-
fliktebene zugegriffen, die langjährigen 
Spannungen zwischen der ukrainischen 
Mehrheitsbevölkerung und der russischen 
Minderheit von ca. 20 Prozent, die sich im 
Donbass konzentriert. Rechtlich gesehen 
geht es um das Selbstbestimmungsrecht 
(das andernorts sehr in den Vordergrund 
gestellt wird, je nach den Machtinteressen 
der Nato). Bedeutsam ist: Der Gegensatz 
besteht zwischen den nationalistischen 
Kräften beider Seiten, nicht zwischen den 

Bevölkerungen. Deshalb ist der Lösungs-
ansatz: Die Betroffenen entscheiden. Mit 
großem zeitlichen Abstand zum Krieg, 
vielleicht in zehn Jahren, und bei weit fort-
geschrittenem Wiederaufbau.

4. Die Sicherheit garantieren Streitkräf-
te mit UN-Mandat und Bewaffnung. 

Die Klärung der Sicherheit ist der zweite 
große antagonistische Gegensatz beim 
Übergang in eine mehr oder weniger be-
friedete Zukunft. 

Über die Rolle, die der UNO zugedacht 
wird, ist prinzipiell festzustellen: Genau 
da gehört die Absicherung des Über-
gangs hin.

Beide Seiten müssen sich dazu einigen; 
da sind wir schon nahe bei der dann künf-
tigen Gemeinsamen Sicherheit, die siche-
rer ist als eine gegen die andere Seite 
oder gar über sie dominierende.

Der Sicherheitsrat mit den fünf Veto- 
Mächten ist der Ort, sich zu verständi-
gen und die Konditionen auszuhandeln. 
Der Ukraine wäre in den Fragen, die sie 
unmittelbar betreffen, das gleiche Veto-
Recht zuzubilligen, das USA und Russ-
land dort ohnehin haben.

Für solche UNO-Aufgaben gibt es funktio-
nierende Beispiele. Man muss also nicht 
bei null anfangen, um zu designen, was 
genau in der Ukraine hilfreich sein könnte.

5. Diese Streitkräfte sind keine Nato- 
Truppen, sie kommen aus Ländern 
wie Indien, Südafrika, Brasilien und der 
Schweiz. Oder doch dazu: China und ein 
Nato-Land, warum nicht.

6. Um deren Aufgabe einfacher und si-
cherer zu machen, rücken die ukrainische 
und die russische Armee je 50 Kilome-
ter zurück.



Dieser Punkt beinhaltet den Ausblick in 
die Zukunft. Hier zeigt sich am klarsten, 
welcher Qualität die Vorschläge sind und 
wohin ein künftiger Vertrag führen kann, 
als Zwischenperspektive bis zur „struktu-
rellen Nichtangriffsfähigkeit“ beider Sei-
ten: So entsteht Sicherheit! Gemeinsame.

7. Nach zehn Jahren entscheiden die 
Bewohner:innen, welche staatliche 
Verfasstheit sie auf Dauer wollen, ukrai-
nisch, russisch oder selbstständig, evtl. 
getrennt nach Oblast. 

8. Für die Krim gilt wieder das 
Minsk-II-Abkommen.

9. Die Ukraine wird auf Dauer nicht in 
die Nato aufgenommen, ebenso we-
nig wie Moldawien, Georgien und alle 
weiteren Nachfolgestaaten der UdSSR.

Hier handelt es sich um mindestens 
zweierlei:

Erstens: Der Westen anerkennt, dass 
er an der Eskalation hin zum Ukrai-
ne-Krieg schon seit 1990 beteiligt ist, 
also am Rad mitgedreht hat. Der Politik-
wissenschaftler Johannes Varwick, der 
u.a. sehr viel für die Bundeszentrale für 
politische Bildung arbeitet, hat das in ei-
nem Satz benannt: „Russland ist der Ag-
gressor, wir haben es versaut“ (in einer 
Zeitschrift mit dem Namen: „welt-sich-
ten“, Ausgabe 2/2025).

Zweitens: Es wird hier ein entschei-
dender Anreiz formuliert, der Russland 
bewegen könnte, seine Truppen zurück-
zuziehen, wenn nicht nur die Ukraine, 
sondern die ganze Region der früheren 
Sowjetrepubliken Nato-frei bleibt. Der 
ehemaligen ukrainischen Außenminis-
ter Kuleba hat diese Idee von neutralen 
Staaten, denen Sicherheit und Frieden 
garantiert wird bei den Friedensverhand-
lungen im März/April 2022 eingebracht.

10. Im gleichen Rhythmus, wie die Trup-
pen Russlands sich zurückziehen (z. B. 
drei Monate), werden alle Sanktionen 
gegen Russland aufgehoben. Russland 
wird wieder Mitglied in allen internatio-
nalen Foren/Institutionen, in denen es 
vor dem Krieg war.

Russland, Ost-, Mittel- und Westeuropa 
gewinnen alle gleichermaßen, wenn der 
Kontinent insgesamt befriedet wird und 
wirtschaftlich und kulturell wieder zusam-
men kommt, statt à la Claudia Major und 
anderen durch eine permanente Frontli-
nie und Frontstellung zerrissen zu sein 
– eine Orwell’sche Anti-Utopie als Ansage 
und Politik.

11. Beiderseits werden keine Repara- 
tionsforderungen gestellt.

12. Die in Den Haag anhängigen Ver-
fahren laufen weiter, sie unterliegen als 
unabhängige Justiz keiner politischen 
Entscheidung.

Es ist wichtig dies aufzunehmen, um die 
individuell zu übernehmende Verantwor-
tung zu markieren und dem Ort zuzu-
weisen, den die Menschheit sich dafür 
schon erarbeitet hat. Zugleich ist fest-
zustellen, dass Russland, die USA und 
die Ukraine den Internationalen Strafge-
richtshof in Den Haag nicht anerkennen. 
Außerdem ist noch weiter einschrän-
kend festzustellen, werden alle beteilig-
ten Staatsspitzen sich gegenseitig Im-
munität zusichern. Wenn man den Krieg 
beenden will, ist das unvermeidlich. 

Wenn Sie das Paket prüfen: Werden die 
wesentlichen Interessen der Ukraine, 
Russlands, Westeuropas und der USA – 
und im Grunde der ganzen Welt, wenn 
man deren Mitbetroffenheit in Rechnung 
stellt, eher gewahrt oder verletzt? 

Gibt das Paket Hinweise, was sinnvol-
lerweise getan werden kann, getan wer-
den müsste?

Im Sinne der Beweislastumkehr: Warum 
will unsere Regierung von all dem nichts 
wissen? Man kann auch einen Verteidi-
gungskrieg völkerrechtswidrig führen.

Diese kurze Skizze hat Voraussetzun-
gen, aus denen heraus sie entwickelt 
wurde:

Am nächstliegenden die Impulse der 
Initiative Sicherheit neu denken, die die 
Imperialität der aktuellen Staatenwelt 
zum Ausgangspunkt nehmen und Wege 
aufzeigen, sie in Richtung ziviler Sicher-
heit zu überwinden. Siehe das von der 
Initiative herausgegebene „Positiv-Sze-
nario 2025-2040 ‚Europas Rolle für den 
Frieden in der Welt‘“:

www.sicherheitneudenken.de

Ferner die sozial-psychologischen Er-
kenntnisse des US-amerikanischen 
Theologen Walter Wink, gebündelt im 
Begriff vom „Mythos der erlösenden Ge-
walt“. Siehe dazu sein Buch: 

Verwandlung der Mächte. Eine Theologie 
der Gewaltfreiheit, Verlag Friedrich Pustet, 
Regensburg 2023

Den fortgeschrittensten Ansatz der Frie-
densforschung, der die zwei Paradig-
men gewaltsame Sicherheitslogik und 
gewaltüberwindende Friedenslogik in 

der Gegenüberstellung analysiert, findet 
man bei:

Hanne-Margret Birckenbach: Friedenslogik
verstehen, Wochenschau Verlag 2026

Der gegenwärtig wohl interessanteste 
Friedens- und Konfliktforscher ist Fried-
rich Glasl. Zu seinem Modell der Eska-
lationsstufen und seiner Methode des 
Konfliktmanagements gibt es Videos 
auf Youtube.

Das Konzept der kollektiven Sicherheit, 
entwickelt von Olof Palme, praktiziert 
von Willy Brandt und Egon Bahr, ist dar-
gestellt in einer Online-Publikation der 
Rosa Luxemburg Stiftung: „Gemeinsa-
me Sicherheit – trotz alledem!“ Siehe:

www.rosalux.de

Zu „Abrüstung, Rüstungskontrolle und 
Nichtverbreitung von Massenvernich-
tungswaffen“ siehe die Homepage des 
Auswärtigen Amtes:

www.auswaertiges-amt.de 

Ferner die Homepage der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa:

www.osce.org

Und die der Arbeitsgemeinschaft für 
Friedens- und Konfliktforschung e.V.:

afk-web.de

Zu den leidvollen und hoffnunggeben-
den Erfahrungen der politischen Frie-
densbewegung seit der Gründung der 
Deutschen Friedensgesellschaft durch 
Bertha von Suttner und Alfred Hermann 
Fried 1892 in Berlin und den früh ein-
gestiegenen Ludwig Quidde siehe die 
Homepage: 

https://dfg-vk.de/unsere-geschichte/ 
Vom Beginn des Ukrainekrieges mit dem 
russischen Überfall am 24. Februar 2022 
bis heute steht die Alternative im Raum: 
Verhandeln oder weiter Krieg führen! So 
wie zum Kriegführen zwei gehören, so 
auch zum Krieg beenden. Eine Seite, die 
anfängt, und eine, die nachzieht.

In Deutschland braucht es den Auf-
schwung der zivilgesellschaftlichen Frie-
densbewegung, die die Regierung aufs 
zivile Gleis schiebt.

Gerd Bauz ist aktiv in der Deutschen 
Friedensgesellschaft (DFG-VK). Am 17. 
Mai 2026 war er in der monatlich von 
Business Crime Control und KunstGe-
sellschaft im Club Voltaire in Frankfurt 
am Main veranstalteten Matinee zu Gast 
und stellte seine hier vorliegenden The-
sen zur Diskussion.



Die „Tagesschau“ Ende Mai: Sie be-
ginnt mit einem Bericht über das 
Frühjahrsgutachten des Sachver-

ständigenrats Wirtschaft („die fünf Wirt-
schaftsweisen“), in dem die Bundesre-
gierung aufgerufen wird, bei der Reform 
der Sozialsysteme die Ausgaben deut-
lich zu senken. Im weiteren Verlauf der 
Sendung folgt nach knapp zehn Minuten 
ein kurzer Beitrag über einen aktuellen 
Bericht der Boston Consulting Group, 
nach dem die Zahl der Superreichen in 
Deutschland im letzten Jahr sprunghaft 
angestiegen ist. Danach besitzen die-
se mehr als ein Viertel des gesamten 
Finanzvermögens in Deutschland – Ten-
denz steigend. Eine Verbindung zwi-
schen den beiden Meldungen wird nicht 
hergestellt. Ein typisches Beispiel dafür, 
dass in der medialen Berichterstattung 
die vorhandenen ökonomischen Spiel-
räume für eine Umverteilungspolitik zu-
gunsten einkommens- und vermögens-
armer Menschen ausgeblendet oder 
schlicht ignoriert werden.

Aber nicht nur marktradikale Ökonomen, 
auch die Bundesregierung selbst nimmt 
den Sozialstaat zu Lasten der unteren 
Schichten unter massiven Beschuss. 
Danach werden die angeblich ausufern-
den Sozialausgaben zur Ursache der 
Wirtschaftskrise erklärt. Nach einer viel 
zitierten Feststellung von Bundeskanzler 
Merz ist deshalb der Sozialstaat, wie wir 
ihn heute haben, schlicht nicht mehr fi-
nanzierbar und erscheinen Einschnitte in 
allen Bereichen als alternativlos.

Die Armut im Land nimmt jedoch be-
reits seit einigen Jahren drastisch zu. 
Deshalb sind neben dem antikapitalisti-
schen politischen Spektrum zunehmend 
auch kritische Stimmen aus dem links-
liberalen oder sozialdemokratischen 
Lager zu vernehmen, die sich gegen 
eine Umverteilung des gesellschaftli-

chen Reichtums „von unten nach oben“ 
wehren. Politisch „moderate“ Wissen-
schaftler:innen und Journalist:innen su-
chen nach Möglichkeiten innerhalb des 
Systems, um gegen die grassierende 
ökonomische Ungleichheit vorzugehen – 
und legen dabei Vorschläge vor, die sich 
gegen staatliche Kürzungsorgien richten 
und zu erheblichen staatlichen Mehrein-
nahmen führen würden. In Büchern aus 
den vergangenen Jahren mit Titeln wie 
„Toxisch reich“, „Überreichtum“, „Rei-
chensteuer“ oder „Limitarismus“ werden 
die sogenannten Superreichen ins Visier 
genommen und ihre stärkere finanzielle 
Beteiligung am Gemeinwesen gefordert.

In diese Reihe gehört auch das neue 
Buch von Wolfgang Detel, der sich 
insbesondere auf die demokratiege-
fährdenden Folgen der sich verschär-
fenden ökonomischen Schere und des 
Ultra-Reichtums fokussiert. Detel ist kein 
bekannter und renommierter Ökonom, 
sondern ein emeritierter Philosophie-
professor, der nach eigenen Angaben 
noch vor wenigen Jahren ein politisch 
schlecht informierter Bürger war, „so 
wie viele andere Bürger und Bürgerinnen 
auch, die beruflich und familiär viel zu 
tun haben“. Dann aber, so der Experte 
für antike Philosophie in einem WDR-In-
terview, widmete er sich aus Verzweif-
lung über die politische Entwicklung 
ökonomischen Theorien. Dabei hätten 
ihn vor allem die Forschungsergebnisse 
des französischen Ökonomen Thomas 
Piketty, Autor des Werks „Das Kapital 
des 21. Jahrhundert“ (2013), „entsetzt 
und schockiert“. In dem damals für Fu-
rore sorgenden Buch geht es um die 
dramatische Zunahme der ökonomi-
schen Ungleichheit im Rahmen des Ka-
pitalismus der letzten Jahrzehnte – mit 
der Folge einer immer reicher und damit 
mächtiger werdenden Elite.

Detel setzte sich daraufhin zum Ziel, eine 
„Meta-Studie“ zu verfassen, das heißt 
eine Studie über andere Studien, um die 
Öffentlichkeit über die wichtigsten Inhalte 
verstreut publizierter und nicht immer 
leicht zu lesender Fachanalysen zusam-
menfassend zu informieren. Vorab: Das 
ist dem Autor in seinem übersichtlich 
strukturierten Buch außerordentlich gut 
gelungen. Wer sich mit der Faktenresis-
tenz der aktuellen Sozialstaatsdebatte 
nicht abfinden will, ist deshalb mit seinem 
Buch bestens bedient. Denn er bietet in 
drei großen Kapiteln einen mit empiri-
schen Daten gesättigten Überblick über 
die Geschichte der ökonomischen Un-
gleichheit, seine Sicht auf die Ursachen 
und Folgen der „neoliberalen Transforma-
tion“ seit den 1970er Jahren sowie wis-
senschaftlich fundierte Ideen für konkrete 
Schritte gegen die soziale Spaltung. So 
geht er im Verlauf des Buches der Frage 
nach, wie der Staat „einen dritten Weg“ 
zur Krisenbewältigung beschreiten kann, 
um jenseits zusätzlicher Schulden oder 
Einschränkungen sozialer Leistungen 
durch steuerliche Maßnahmen Gelder 
einnehmen und damit die Ungleichheit zu-
mindest „erheblich abmildern“ zu können. 

Die gegenwärtige ökonomische Un-
gleichheit (Einkommen und Vermögen) 
in Deutschland beschreibt Detel unter 
anderem anhand folgender Daten: Das 
Einkommen der ärmeren Hälfte beträgt 
19 Prozent des Nationaleinkommens, 
für die reichsten zehn Prozent liegt der 
Anteil bei 39,1 Prozent. Die reichsten 
10 Prozent besitzen 67 Prozent des ge-
samten nationalen Privatvermögens, die 
ärmere Hälfte nur 3,4 Prozent.

In autokratischen Staaten wie Russland 
oder der Türkei sei – wie er mit Zahlen 
belegt – die ökonomische Ungleichheit 
jedoch sehr viel krasser als in den westli-
chen Demokratien.  Diese extremen Ver-
hältnisse seien dadurch zu erklären, dass 
sich die jeweils herrschende Elite einen 
immensen Teil des Nationalvermögens 
aneignen und Polizei, Justiz und Armee 
„schmieren“ würde, um so ihren Reichtum 
abzusichern. Die rechtspopulistischen 
oder rechtsextremen politische Kräfte in 
den westlichen Demokratien, so Detel, 
wollten genau dieses Modell verwirkli-
chen, insbesondere auch „Neo-Faschis-
ten“ wie zum Beispiel Björn Höcke: „Sie 
werden, sollten sie demokratisch an die 
Macht gewählt werden, ihre oft gutgläubi-
gen, aber naiven Anhängerschaften fallen 
lassen und gnadenlos unterdrücken.“ 

Das Monster
ökonomische
Ungleichheit

von Joachim Maiworm
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Die prekären Verhältnisse hierzulande, 
betonte der Autor auch jüngst in einem 
Radiogespräch, förderten den Aufstieg 
des Rechtsextremismus. Die AfD pro-
fi tiere von dieser Entwicklung, weil sie 
paradoxerweise auch von den armen 
Schichten gewählt würde. Gerade weil 
ihre steuerpolitischen Vorstellungen 
weithin unbekannt seien. So die zentrale 
Forderung nach einer „fl at tax“, also ei-
ner einheitlichen Einkommenssteuer von 
22 Prozent sowie die Abschaffung der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer. Die 
progressiven Steuern beim Einkommen 
und bei der Vererbung hätten die Ein-
führung des Sozialstaats jedoch erst er-
möglicht. Die Forderung nach ihrer Strei-
chung zeige, dass die AfD eine extreme 
Politik zugunsten der Reichen wolle.

Mit Blick auf die mögliche staatliche 
„Geldbeschaffung“ als Voraussetzung, 
die fi nanzielle Ungleichheit abzuschmel-
zen, legt Detel folgende Rechnung vor: 
Durch Anheben der Einkommens-, Ver-
mögens-, Erbschafts- und Schenkungs-
steuer, die Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer sowie  Maßnahmen zu 
Verhinderung von Steuervermeidung und 
-hinterziehung könnten nach verschie-
denen Modellrechnungen zwischen 100 
und rund 300 Milliarden Euro (rund 75 
Prozent des deutschen Haushalts) jähr-
lich zusätzlich eingenommen werden, 
wobei weitgehend nur das reichste eine 
Prozent der Bevölkerung belastet würde.  

Aus Sicht des Vereins Business Crime 
Control sind seine Ausführungen zur Fi-
nanzkriminalität von besonderem Interes-
se. Er unterscheidet, wenig erstaunlich, 
zwischen legaler Steuervermeidung und 
illegaler Steuerhinterziehung und führt 
einige Beispiele für verbreitete Steuer-
tricks auf. So identifi ziert Detel als eines 
der größten Probleme die sogenannten 
Steueroasen, die von Privatpersonen 
und Unternehmen nur geringe Steuern 
verlangen. Etwa 10 Billionen Euro, rund 
zehn Prozent der weltweiten Wirtschafts-
leistung, befi nden sich nach seiner 
Darstellung in Steueroasen. Detel geht 
davon aus, dass zehn Prozent der insge-
samt 7.700 Milliarden Euro Geldvermö-
gen privater Haushalte in Deutschland 
(2023) in Steueroasen mit einer Einkom-
menssteuer von drei Prozent gehalten 
werden, so dass dem deutschen Fiskus 
Steuern in Höhe von rund 243 Milliarden 
Euro pro Jahr entzogen werden. 

International agierende Megakonzerne 
wie Amazon, Facebook oder Apple leiten 

Gewinne in karibische Steueroasen um. 
Apple zahle auf diese Weise auf seine 
Auslandsgewinne nur einen Steuersatz 
von 1,9 Prozent, während der Konzern im 
US-Inland einen Körperschaftssteuersatz 
von bis zu 35 Prozent zahlen müsste. Als 
Beispiel für die illegale Steuerhinterzie-
hung führt der Autor die Geldwäsche an, 
die nach neueren Untersuchungen dem 
deutschen Fiskus jährlich zwischen 40 
und 110 Milliarden Euro koste.

Die mangelhafte Exekutive und Judikati-
ve bilden für Detel das zentrale Problem 
bei der Bekämpfung von Steuervermei-
dung und -hinterziehung. So fehle es an 
kompetenten Finanzermittlern. Und er 
referiert die Auffassung einer „erfahre-
nen Steuerfahnderin“ (gemeint ist Birgit 
Orths, die mit einem Sachbuch zur Fi-
nanzkriminalität für Aufsehen sorgte und 
2023 darüber auf der Fachtagung von 
Business Crime Control sprach): Danach 
sind Bund und Länder in Deutschland 
an einer wirksamen Begrenzung der 
Steuerfl ucht nicht wirklich interessiert. 
Leider vermeidet Detel an dieser Stelle 
eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem systemischen Charakter der Wirt-
schaftskriminalität. Und damit der The-
se, dass Steuervermeidung diesseits 
und jenseits gesetzlicher Normen ein 
Teil der kapitalistischen Wirtschaftsord-
nung ist, also zum Teil politisch durch-
aus gewollt.

Der Autor konzentriert sich in seinem 
Buch auf die Umverteilungsebene, und 
damit auf die Frage, wie viel Geld der 
Staat durch verschiedene, im Buch de-
tailliert beschriebene steuerpolitische 
Maßnahmen zusätzlich generieren kann, 
ohne weitere Schulden aufzunehmen 
oder soziale Leistungen zu kürzen – mit 
dem Ziel, die gegenwärtigen „schockie-
renden“ monetären Vermögensunter-
schiede reduzieren zu können. Er stellt 
ganz bewusst die „Verteilungs-“ und 
nicht die „Eigentumsfrage“ (Suche nach 
Alternativen zum kapitalistischen Pri-
vateigentum), zielt also weder auf eine 
Vergesellschaftung von Produktivver-
mögen oder eine Rekommunalisierung 
privatisierter Betriebe der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Der Autor legt, wenn 
man so will, kein radikales Buch vor, 
aber er wendet sich dezidiert gegen das 
für marktradikale Kräfte außerhalb und 
innerhalb der Parlamente unantastbare 
Gebot, nach dem jegliche Steuererhö-
hungen „Gift für die Wirtschaft“ und da-
mit der Gesellschaft insgesamt seien. 

Und er hofft, dass sich immer mehr Men-
schen der zahlreichen fi skalpolitischen 
Möglichkeiten bewusst werden und ei-
ner umfangreichen Umverteilungspolitik 
zustimmen, denn die Realisierung der 
vorgeschlagenen steuerpolitischen Maß-
nahmen laufe auf eine Politik zugunsten 
von mindestens 95 Prozent der Bevölke-
rung hinaus. „Dieser Kampf“, resümiert 
der Autor, „gegen das ökonomische und 
politische Monster, das in Gestalt der 
neoliberalen Transformation und ihrer 
Folgen über die Demokratien hereinge-
brochen ist, gehört zweifellos zu den 
größten gesellschaftlichen Aufgaben, die 
wir vor uns haben.“ 

Wolfgang Detel:

Schockierende Ungleichheit
Warum Ultra-Reichtum unsere 
Demokratie bedroht und welche 
Maßnahmen wir dagegen ergreifen 
sollten. 
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